
Ein gutes Miteinander ist uns ein großes Anliegen! 
Darunter verstehen wir… 

…Höflichkeit, Freundlichkeit und Respekt im Umgang miteinander 

…das Respektieren anderer Meinungen, Kulturen, Religionen 

…Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit (z.B. Rückgabezettel, Kind bei Fehlen       
entschuldigen etc.) 

…Offenheit, Ehrlichkeit und Gesprächsbereitschaft bei Problemen/Anliegen 

…Konfliktfähigkeit, d.h. 

• Schwierigkeiten und Unklarheiten werden direkt und sachlich mit der 
betreffenden Person geklärt  

• Konflikte werden nicht über die Kinder ausgetragen 

• Private Unstimmigkeiten bleiben außerhalb der Einrichtung 

…die Akzeptanz der Konzeption und der pädagogischen Konzepte der Einrichtung 

…einen sensiblen Umgang mit Informationen, das Respektieren der 
Schweigepflicht des Personals und die Wahrung der Privatsphäre 

…das Respektieren von Zuständigkeiten (Was liegt in der Verantwortung der 
Eltern? Was liegt in der Verantwortung der Erzieherinnen?) 

…das Respektieren des Hausrechts, d.h. 

• Nicht alle Räumlichkeiten sind für die Eltern zugänglich  

(z.B. Personalraum) 

• Ansteckende Krankheiten müssen gemeldet werden 

• Solange ein Kind eine ansteckende oder meldepflichtige Krankheit hat, 
darf es zum Schutz der anderen Kinder und des Personals die Einrichtung 
nicht besuchen; auf Verlangen muss eine Unbedenklichkeitserklärung des 
Arztes vorgelegt werden 

• Der Besuch von Geschwisterkindern oder ehemaligen Kindergartenkindern 
soll rechtzeitig mit den Erzieherinnen abgesprochen werden 


